
Bundesr2-tes 

B e r ich t 

des ~ussc~usses für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten 

über den GesetzesbeschluS des Eationalrates vom 5. Juli 1972, 
betreffend ein Bund'?sgesetz über die Ablegung von StaatsDrüfungen 

der rechts- und staatswissenschaftlichen Studien 

Die derzeit geltenden Bestim~ungen sehen die Ablegung der 

jU:::'istischen Ste.atsprüfungen in Form von kommissionellen Prüfungen 

vor. Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

soll nun die Ablegung der judiziellen und der staatswissenschaft

lichen Staatsprüfung fakultativ e!~tv:eder in Form vonT'eilprüfungen 

oder in Form von kommissionellen Prüfungen ermöglicht werden. 

Es ist vorgesehen, daß mit der A.blegung von Teilprüfungen frühestens 

im letzten Semester des betreffenden Studienabschnittes ~egonnen 
lI:erden kann. 

Der .c',.usschuB für Verfs.ssungs- und Rechtsangelegenheiten bat 

die Gegenständliche Vorlsge in seiner Sitzung 'lO8 IJ.. JU.li 1972 
in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 

zu empfehlen, keinen Einspruch Zll o1'11eben8 

Als Ergebnis seiner BeratGng stellt der Ausschuß für Ver

fassungs- und Rechtsangelegenheiten somit den ;,nt2:'ag, der Bundes
rat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 5. Juli 1972, 
'oetre.ffend ein. Bundesgesetz 1_~_ber die Lblegung von Staatsprüfungen 

der rechts- und stcwtm,:issenschaftlichen Studien~ 1:.1ird kein Einspruch 
erhoben. 

Wien, am 11. Juli 1972 

Dr • tll.na ~ e m 1. t b - ~. _ lJ 1 ~ Dr. F ruh s tor f e r 

Obmann Berichterstatter 
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